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Einsatz von Körperkameras bei 
der Polizei
Von Heiko Arnd

Untersuchungen belegen die unverändert hohe Aggressi‑
ons‑ und Gewaltbereitschaft gegenüber den Einsatzkräften 
des täglichen Dienstes. Aus Fürsorgeaspekten ist es dringend 
geboten, Maßnahmen zur Verbesserung der Eigensiche‑
rung ständig zu prüfen und fortzuschreiben. Die Polizeien 
in Deutschland haben bisher kaum Erfahrungen mit dem 
Einsatz von Körperkameras. Nach Hessen setzen die Polizei 
in Hamburg und Rheinland‑Pfalz Körperkameras im Rahmen 
von Pilotprojekten ein, weitere Länder prüfen derzeit mögli‑
che Einsatzfelder. Bisherige Erfahrungen deuten darauf hin, 
dass Körperkameras durchaus ein ergänzendes Einsatzmittel 
sein können, um die Gewalt gegen die Polizei zu reduzieren. 
Ob die „neue Technik“ die hohen Erwartungen erfüllen kann, 
werden weitere Erfahrungsberichte sowie sozial‑ und rechts‑
wissenschaftliche Forschung zur mobilen Videoüberwachung 
zeigen müssen.

Einführung

Die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und 
‑beamte bewegt sich bundesweit seit Jah‑
ren auf konstant hohem Niveau, in ein‑
zelnen Bereichen mit einer zunehmenden 
Tendenz. Insbesondere bei der Wahrneh‑
mung der Aufgaben des täglichen Diens‑
tes werden Einsatzkräfte häufig mit einem 
sehr hohen Aggressions‑ und Gewaltpo‑
tential konfrontiert.1

Vor diesem Hintergrund haben bereits 
im Jahr 2012 eine bundesweite Projekt‑

gruppe des UA FEK und eine landesweite 
Arbeitsgruppe Möglichkeiten zur Verhin‑
derung von Gewalttaten gegen die Po‑
lizei geprüft und Optimierungsansätze 
erarbeitet.2 Bereits mit Veröffentlichung 
der Ergebnisse kündigte das rheinland‑
pfälzische Ministerium des Innern, für 
Sport und Infrastruktur (ISIM) an, dass die 
Verhinderung von Gewalt gegen Polizei‑
beamtinnen und ‑beamte auch künftig 
einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt 
bilden wird. Hierzu zählt insbesondere 
die ständige Prüfung von Führungs‑ und 
Einsatzmitteln deren Einsatz eine geeig‑
nete Grundlage darstellt, um der Gewalt 
gegen Polizeibeamtinnen und ‑beamten 
wirksam entgegenzutreten.

In den Vereinigten Staaten und in Groß‑
britannien nutzen die Polizeien schon seit 
einiger Zeit Körperkameras (Body Worn 
Cameras oder Bodycams). In Deutschland 
erprobte seit Mai 2013 das Polizeiprä‑
sidium Frankfurt am Main, später auch 
die Polizei in Wiesbaden und Offenbach, 
den Einsatz der mobilen Überwachungs‑

technik. Im Oktober 2014 informierte das 
Hessische Ministerium des Innern und für 
Sport (HMdIS) die Medien über die Er‑
fahrungen aus den beiden einjährigen Pi‑
lotprojekten. Danach seien die Ergebnisse 
überzeugend, weshalb der Einsatz der 
Körperkameras auf Brennpunktbereiche 
in ganz Hessen ausgeweitet werden soll.3

Gewalt gegen die Polizei

Anfang 2010 hat das Kriminologische 
Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) in 
Kooperation mit zehn Bundesländern eine 
Online‑Befragung von Polizeibeamten 
zu Gewalterfahrungen im Dienst durch‑
geführt. Daran haben in Rheinland‑Pfalz 
insgesamt 2914 Polizeibeamtinnen und 
‑beamte teilgenommen.4

Gewalt gegen Polizeibeamte 
bundesweit auf konstant 

hohem Niveau

Von den Befragten wurden im Jahr 
2009 insgesamt mehr als 80 Prozent be‑
schimpft, beleidigt oder verbal bedroht, 
knapp jeder Vierte erlebte dies sogar min‑
destens einmal im Monat. Von leichter 
körperlicher Gewalt in Form von Schubsen 
oder Stoßen bzw. Festhalten bzw. Anpa‑
cken war etwa jeder zweite Polizeibeamte 
betroffen, wobei diese Gewalterfahrun‑
gen mehrheitlich nur einmal oder einige 
Male im Jahr erlebt wurden. Schwerere 
Formen von Gewalt berichteten die Ein‑
satzkräfte deutlich seltener. So gab ca. ein 
Viertel der Befragten an, im Jahr 2009 
geschlagen bzw. getreten worden zu sein.

Die rheinland‑pfälzische Polizei verfügt 
seit dem Jahr 2010 über die Datenbank 
„Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und 
‑beamte“. Darin werden, unabhängig von 
der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
und von anderen polizeilichen Informa‑
tionssystemen, Sachverhalte erfasst, bei 
denen Polizeibeamtinnen und ‑beamte 
während des Dienstes oder in unmittelba‑
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rem Zusammenhang mit dem Dienst von 
rechtswidrigen Taten betroffen waren. 
Das Landeskriminalamt Rheinland‑Pfalz 
erstellt auf Grundlage dieser Datenbasis 
ein jährliches Lagebild.

Bei der Langzeitbetrachtung fällt auf, 
dass die registrierte Gewalt gegen die 
Polizei seit 2010 stark zugenommen hat. 
Verzeichnete das Landeskriminalamt im 
Jahr 2010 noch 996 Fälle, waren es im 
Jahr 2013 mehr als 1700 Delikte. Im Jahr 
2014 konnte mit 2056 Fällen der bishe‑
rige Höchststand registriert werden.

Das Polizeipräsidium Koblenz war als 
größtes Polizeipräsidium im letzten Jahr 
mit einem Drittel der Fälle am stärksten von 
Gewaltdelikten betroffen. Den stärksten 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr hatte mit 
einem Drittel das Polizeipräsidium Mainz.

Bei einem Drittel der  
gemeldeten Täter  

Vorerkenntnisse als  
Mehrfach- bzw. Intensivtäter

Zusammenfassend konnte das Landes‑
kriminalamt im letzten Jahr folgende Er‑
kenntnisse gewinnen:

●● Gewalthandlungen ereigneten sich in 
der Hälfte der Fälle auf öffentlichen 
Straßen, Wegen oder Plätzen und nur 
in ca. 22 Prozent der Fälle in Privat‑
häusern, ‑wohnungen oder auf Privat‑
grundstücken, in ca. 10 Prozent in Poli‑
zeidienststellen.

●● Die Hälfte der Fälle fand an Samstagen, 
Sonn‑ oder Feiertagen statt.

●● Nahezu 50 Prozent der Delikte erfolg‑
ten in den Abend‑/Nachtstunden zwi‑
schen 21:00 – 04:00 Uhr. Die wenigsten 
Fälle ereigneten sich zwischen 07:00 
und 09:00 Uhr.

●● 2013 kam es in Rheinland‑Pfalz jeden 
Monat durchschnittlich zu 140 Vorfäl‑
len, bei denen Gewalt gegen Polizei‑
beamtinnen und ‑beamte ausgeübt 
wurde; dies ist im Vergleich zum Vor‑
jahr eine Steigerung um 11 Fälle pro 
Monat. Die Monate Februar, März, Juli, 
August und Oktober liegen hierbei über 
dem Durchschnitt. Im September sind 
die wenigsten Fälle verzeichnet.

●● Am häufigsten führten verbale oder 
tätliche Auseinandersetzungen zur Ge‑
waltanwendung.

●● Ein Viertel der gemeldeten Täter hat Vor‑
erkenntnisse als Mehrfach‑/ Intensivtäter. 
Von diesen Tätern ist die Hälfte bereits 
einschlägig in Erscheinung getreten.5

Eine Sonderauswertung für die Ober‑ und 
Mittelzentren (Tabelle 1) ergab, dass dort 

Lfd.‑Nr. Stadt Einwohner
Fälle 2013 Fälle 2014

gesamt ohne Wohnungen gesamt ohne Wohnungen

 1 Mainz 204 268 160 144  260  241

 2 Ludwigshafen 161 518  73  58  128   91

 3 Koblenz 110 643 116 103  151  134

 4 Trier 107 233 129 108  144  128

 5 Kaiserslautern  97 162 124 113  161  146

 6 Worms  80 296  39  32   53   45

 7 Neuwied  63 883  54  44   88   72

 8 Neustadt/Wstr.  52 400  15  10   23   15

 9 Speyer  49 740  19  17   36   34

10 Bad Kreuznach  48 229  35  29   47   42

11 Frankenthal  47 332  41  28   44   33

12 Landau  43 825  19  16   15   13

13 Pirmasens  40 101  38  27   35   29

Gesamt: 862 729 1185 1023

Tabelle 1: Sonderauswertung für Ober und Mittelzentren über Gewalthandlungen außer
halb von Wohnungen

insgesamt 729 (2013) bzw. 1023 (2014) 
Fälle von Gewalthandlungen außerhalb 
von Wohnungen registriert wurden. Das 
entspricht einem Anteil von 55,44 Pro‑
zent für das Jahr 2013 und einem Anteil 
von 62,57 Prozent für das Jahr 2014 an 
der Gesamtzahl der Delikte gegen Ein‑
satzkräfte außerhalb von Wohnungen.6

Bisherige Erfahrungen beim 
Einsatz von Körperkameras

Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 
Einsatz von Körperkameras liegen insbe‑
sondere in den Vereinigten Staaten und 
in Großbritannien vor. Eine umfassende 
Studie fand mit Unterstützung des Justiz‑
ministeriums in den Vereinigten Staaten 
statt. Dabei wurden insgesamt 200 Exper‑
tenmeinungen innerhalb und außerhalb 
der Polizei eingebunden.7 Im Ergebnis 
entstanden zahlreiche Empfehlungen für 
den Einsatz von Körperkameras im poli‑
zeilichen Streifendienst aus taktischer und 
rechtlicher Sicht. Zudem sind Aspekte der 
Fortbildung und Evaluation erläutert.

Wissenschaftlich begleitet wurde der 
polizeiliche Einsatz von Körperkameras 
in Rialto/Kalifornien im Jahr 2012. Dabei 
konnte festgestellt werden, dass die po‑
lizeilichen Zwangsmaßnahmen um mehr 
als 50 Prozent gesunken sind. Zudem 
sank die Zahl der Beschwerden gegen die 
Polizei im Untersuchungszeitraum nahezu 
um das zehnfache.8

In Aberdeen waren von 100 Polizeibe‑
amten bis zu 30 mit einer Kamera ausge‑
stattet. In den neun Testmonaten wurde 
ein Polizeibeamter mit Kamera angegrif‑
fen, von den Einsatzkräften ohne Kameras 
wurden dagegen 61 angegriffen. Die Er‑
gebnisse der Studie in Zahlen:

●● 60 Prozent weniger schwere Körperver‑
letzungen

●● 27 Prozent weniger leichte Körperver‑
letzungen

●● 29 Prozent weniger Vandalismus
●● 26 Prozent weniger Straftaten insge‑
samt9

Im Februar 2015 veröffentlichte die Uni‑
versity of Portsmouth eine Evaluation zur 
Einführung von Körperkameras in Großbri‑
tannien. Dabei untersuchten die Wissen‑
schaftler in einer vergleichenden Studie 
unterschiedliche Themenkomplexe. Neben 
der Erhebung der Meinung der Bevölke‑
rung fand eine Befragung der eingesetzten 
Polizeibeamten statt. Beide Referenzgrup‑
pen zeigten übereinstimmend positive Ein‑
stellungen zur Ausstattung mit Körperka‑
meras. Auch die Beschwerden gegen die 
Polizei gingen im Untersuchungszeitraum 
zurück. Ferner gaben die Wissenschaftler 
an, dass auch die registrierte Kriminalität 
im Einsatzgebiet rückläufig sei.10

In Deutschland nutzen derzeit ledig‑
lich die Polizeien in Hamburg, Hessen und 
Rheinland‑Pfalz Körperkameras im Streifen‑
dienst. Im Protokoll zur 202. Sitzung der 
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Ständigen Konferenz der Innenminister und 
‑senatoren der Länder (IMK) vom 24. bis 
26.06.2015 in Mainz wurde festgestellt, 
dass nach einem ersten Pilotprojekt des Lan‑
des Hessen zudem auch weitere Länder und 
der Bund die Erprobung von Körperkameras 
initiiert haben oder planen. Die IMK hat den 
Arbeitskreis II (AK II) beauftragt, die aus die‑
sen Pilotprojekten resultierenden Erfahrun‑
gen zusammenzutragen, auszuwerten und 
der IMK hierzu zu berichten.11

Deutlich gestiegene  
Kooperationsbereitschaft  
der Problemklientel bei  

Personenkontrollen

Nach einem Bericht des Polizeipräsidiums 
Frankfurt am Main hat der Einsatz der mo‑
bilen Videoüberwachung bislang die ge‑
wünschten Erwartungen hinsichtlich ihrer 
präventiven Wirkung voll erfüllt. So sank 
die Anzahl der Widerstände im Berichts‑
zeitraum effektiv von 40 auf 25 Fälle, was 
einem Rückgang von 37,5 Prozent ent‑
spricht. Hierbei wurde ein Beamter ver‑
letzt. Insgesamt 24 Sequenzen führten 
zur Einleitung strafprozessualer Maßnah‑
men. Hinsichtlich des Beweiswertes der 
Aufzeichnungen liegen dem Polizeipräsi‑
dium Frankfurt leider noch keine struk‑
turierten Rückmeldungen von Seiten der 
Justizbehörden vor. Nach Einschätzung 
der Polizei konnte für den Projektstand‑
ort „Alt‑Sachsenhausen“ in 24 Verfahren 
der Eindruck gewonnen werden, dass den 
gesicherten Aufnahmen eine hohe Bedeu‑
tung für eine Verurteilung beigemessen 
wurde. Es bleibt abzuwarten, inwiefern 
die Einbringung der Aufnahmen als Be‑
weismittel im Strafverfahren seitens der 
Justizbehörden Beachtung befindet.

Nach Angaben der Einsatzkräfte ist eine 
deutlich gestiegene Kooperationsbereit‑
schaft der polizeilichen Problemklientel 
bei Personenkontrollen feststellbar. Perso‑
nen und Personengruppen die vormals in 
Kontrollsituationen tendenziell aggressiv 
und unkooperativ auf die Beamtinnen und 
Beamten reagierten, verhielten sich beim 
Einsatz der Körperkamera deutlich gelas‑
sener und friedlicher. Für die eingesetzten 
Beamtinnen und Beamten bedeutet dies 
eine spürbare Entlastung in der an sich 
angespannten Kontrollsituation und ei‑
nen Gewinn an Sicherheit im Umgang, 
auch mit problematischem polizeilichem 
Gegenüber. Das vormals häufig festge‑
stellte Phänomen der Solidarisierungen 
zunächst Unbeteiligter mit Personen, die 
sich polizeilichen Maßnahmen zu wider‑

Abbildung 1: Zwei von 15 verschiedenen Kamerasystemen in der Erprobung durch die  
Polizei RheinlandPfalz

setzen versuchten, wurde seit Beginn des 
Einsatzes der mobilen Videoüberwachung 
nicht mehr beobachtet. Zunächst auffällige 
Störer veränderten ihr Verhalten, wenn sie 
die Körperkamera bei den Beamtinnen und 
Beamten bemerkten. Sie wendeten sich 
ab und versuchten, nicht von der Kamera 
erfasst zu werden. Insofern erzeugte die 
Körperkamera für sich bereits die prognos‑
tizierte deeskalierende Wirkung.12

Pilotmodelle in Rheinland-Pfalz

Vor dem Hintergrund der umfassenden 
Analyse des Lagebildes „Gewalt gegen 
Polizeibeamtinnen und ‑beamte in Rhein‑
land‑Pfalz“ hat eine vom Ministerium des 
Innern, für Sport und Infrastruktur ein‑
gesetzte landesweite Arbeitsgruppe emp‑
fohlen, den brennpunktorientierten Ein‑
satz von Körperkameras im Rahmen von 
Pilotprojekten zu erproben.

Diese starteten am 1. Juli 2015 in Mainz 
und Koblenz. Dabei soll insbesondere an 
anerkannten Brennpunkten (gefährliche 
Orte im Sinne des Polizei‑ und Ordnungs‑
behördengesetzes Rheinland‑Pfalz), sowie

Brennpunktorientierte  
Erprobung des Einsatzes  

von Körperkameras

bei ausgewählten Veranstaltungen (Risi‑
kospiele des 1. FSV Mainz 05, Rosenmon‑
tagsumzug, etc.) und Ansammlungen ge‑
prüft werden, inwieweit durch den Einsatz 
von offen getragenen Körperkameras bis‑
herige Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Gewaltkriminalität optimiert und insbeson‑
dere Gewaltanwendungen gegen Polizei‑
beamte wirksam reduziert werden können.

Der Einsatz der Körperkamera ist folg‑
lich primär eine präventivpolizeiliche 
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Satz 2 POG. Danach ist die Nutzung der 
erhobenen personenbezogenen Daten 
zu anderen Zwecken nur zulässig, soweit 
dies erforderlich ist

●● zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung,

●● zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straf‑
taten sowie

●● zur Behebung einer bestehenden Be‑
weisnot.

Zudem besteht gemäß § 33 Abs. 7 POG für 
die Polizei die Möglichkeit, entsprechende 
Daten zur Aus‑ und Fortbildung anonymi‑
siert zu speichern und nutzen. Die Anony‑
misierung kann unterbleiben, soweit diese 
nicht mit vertretbarem Aufwand möglich 
ist oder dem Aus‑ und Fortbildungszweck 
entgegensteht und die jeweils berechtigten 
Interessen des Betroffenen an der Geheim‑
haltung seiner personenbezogenen Daten 
nicht offensichtlich überwiegen.

Sämtliche Zweckänderungen müssen 
in jedem Einzelfall festgestellt und doku‑
mentiert werden.

Projektevaluation

Das rheinland‑pfälzische Pilotprojekt wird 
durch die oben genannte landesweite 
Arbeitsgruppe begleitet, die eine projekt‑
bezogene Evaluation durchführt. Die Ziel‑
richtung ist dabei insbesondere, Aussagen 
über die Entwicklung der Gewalt gegen 
die Polizei in den Einsatzgebieten tref‑
fen zu können. Zudem wird die Arbeits‑
gruppe die Einsatztauglichkeit der Kame‑
ras aus taktischer und technischer Sicht 
prüfen. Die Wirkung und Akzeptanz von 
Körperkameras soll aus zwei Blickrichtun‑
gen beleuchtet werden. Sowohl die Bevöl‑
kerung als auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen diesbezüglich befragt 
werden. Das Fachgebiet VIII (Sozialwis‑
senschaften) der Hochschule der Polizei 
Rheinland‑Pfalz wurde mit einer entspre‑
chenden Untersuchung beauftragt. Dar‑
über hinaus ist seitens der Arbeitsgruppe 
die Erstellung von zwei Masterarbeiten 
im Studiengang „Öffentliche Verwaltung 
– Polizeimanagement“ an der Deutschen 
Hochschule der Polizei im Jahr 2016 zum 
Themenfeld Wirkung und Akzeptanz von 
Körperkameras avisiert.

Das Pilotprojekt in Rheinland‑Pfalz wird 
zudem durch die Universität Trier, Fachbe‑
reich Rechtswissenschaften, begleitet. Ziel 
ist es, rechtliche Möglichkeiten und Gren‑
zen des Einsatzes von Körperkameras zu 
untersuchen. Wesentliche Aspekte sind in 
diesem Zusammenhang die Anforderun‑

Abbildung 2: Trageweise der Kameras und deutlich sichtbare Kenn
zeichnung

Maßnahme und soll insbesondere in Kon‑
trollsituationen zur Anwendung kommen, 
bei denen mit einem problematischen 
Verlauf zu rechnen ist. Ziel ist es, in diesen 
Fällen durch den offenen Kameraeinsatz 
eine deeskalierende Wirkung zu erzeugen 
und damit die Eigensicherung der einge‑
setzten Polizeikräfte zu erhöhen.

Zur Durchführung der Pilotmodelle hat 
die rheinland‑pfälzische Polizei insgesamt 
15 Kamerasysteme von zwei unterschied‑
lichen Herstellern, auf Basis eines zuvor 
festgelegten Anforderungsprofils, be‑
schafft (Abbildung 1). Die Kameraträger 
haben jeweils eine eintägige Fortbildung 
in taktischer, technischer und rechtlicher 
Hinsicht, die in theoretischer und prakti‑
scher Form umgesetzt wird, durchlaufen.

Die Erhebung personenbezogener Da‑
ten im Pilotbetrieb erfolgt ausschließlich 
im öffentlich zugänglichen Raum auf der 
Grundlage von § 27 Polizei‑ und Ord‑
nungsbehördengesetz Rheinland‑Pfalz 
(POG). Danach ist der offene Einsatz tech‑
nischer Mittel zur Anfertigung von Bild‑ 
und Tonaufzeichnungen u. a. zulässig:

●● bei oder im Zusammenhang mit öffent‑
lichen Veranstaltungen und Ansamm‑
lungen, die nicht dem Versammlungs‑
gesetz unterliegen (§ 27 Abs. 2 POG),

●● an gefährlichen Orten (§ 10 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 POG) und in gefährde‑
ten Objekten (§ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

POG) sowie in 
deren unmittel‑
barer Nähe (§ 27 
Abs. 3 POG),

●● zum Schutz eines 
Polizeibeamten 
oder eines Drit‑
ten in den Fällen 
des § 18 Abs. 2 
Nr. 1 bis 7 (§ 27 
Abs. 4 POG).

Die Rahmenbedin‑
gungen für die 
Durchführung des 
Pilotprojekts bei 
den Polizeipräsidien 
Mainz und Koblenz 
wurden im Vorfeld 
mit dem rheinland‑
pfälzischen Landes‑
beauftragten für 
den Datenschutz 
und die Informa‑
tionsfreiheit (LfDI) 
erörtert. Der LfDI ist 
bezogen auf die Da‑
tenverarbeitung der 
öffentlichen Stel‑

len in Rheinland‑Pfalz die oberste daten‑
schutzrechtliche Aufsichtsbehörde.

Um den Anforderungen des Daten‑
schutzes hinreichend Rechnung zu tra‑
gen, weist jeder Kameraträger durch die 
deutlich sichtbare Kennzeichnung mit den 
Aufschriften Video (nach vorn) und Video‑
aufzeichnung (nach hinten) auf die offene 
Datenerhebung hin (siehe Abbildung 2). 
Die Videokameras zeigen durch ein blin‑
kendes Licht den Aufzeichnungsbetrieb 
an. Soweit die Einsatzsituation dies zu‑
lässt, werden die von der Aufzeichnung 
Betroffenen durch Ansprache auf die Bild‑ 
und Tonaufzeichnung hingewiesen.

Anforderungen des  
Datenschutzes wird  

hinreichend Rechnung  
getragen

Die mittels einer Bodycam angefertigten 
Bild‑ und Tonaufnahmen sind in Rhein‑
land‑Pfalz gemäß § 27 Abs. 5 Satz 2 POG 
unverzüglich zu löschen, soweit nicht ihre 
weitere Verwendung für einen anderen 
Zweck zulässig ist. Die Entscheidung trifft 
der unmittelbare Vorgesetzte am Ende 
des Dienstes.

Eine etwaige weitergehende Nutzung 
der mit der Bodycam erhobenen Bild‑ und 
Tonaufzeichnungen unterliegt der spezi‑
ellen Zweckbindung gemäß § 27 Abs. 5 
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gen an eine bereichsspezifische und nor‑
menklare Ermächtigungsgrundlage sowie

Evaluierung sowohl aus  
Sicht der Bevölkerung, als  
auch der Polizeibeamten

die Prüfung, ob künftig auch ein Einsatz 
in Wohnungen beispielsweise zur Verhin‑
derung von Angriffen auf Polizeibeamtin‑
nen und –beamte in Fällen der Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen möglich ist.

Fazit

Die Untersuchung des KFN sowie das 
Lagebild des Landeskriminalamtes Rhein‑
land‑Pfalz belegen die unverändert hohe 
Aggressions‑ und Gewaltbereitschaft ge‑
genüber den Einsatzkräften des täglichen 
Dienstes. Vor diesem Hintergrund ist es 
insbesondere auch Fürsorgeaspekten drin‑
gend geboten, sämtliche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Eigensicherung ständig 
zu prüfen und fortzuschreiben.

Die Polizeien in Deutschland haben bis‑
her kaum Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Körperkameras sammeln können. 
Nach einem Pilotmodell in Hessen setzen 
die Polizei in Hamburg und Rheinland‑
Pfalz Körperkameras im Rahmen von Pi‑
lotprojekten ein, weitere Länder prüfen 
derzeit möglich Einsatzfelder.

Die Berichte aus den Vereinigten Staa‑
ten, Großbritannien, aber auch der Erfah‑
rungsbericht der Polizei in Frankfurt am 
Main deuten darauf hin, dass Körperka‑
meras durchaus ein ergänzendes Einsatz‑
mittel sein können, um die Gewalt gegen 
die Polizei zu reduzieren.

Deutlich wird aber auch, dass die Kame‑
ras lediglich einen Baustein zur Bekämp‑
fung der Aggressions‑ und Gewaltdelikte 
darstellen. Ob die „neue Technik“ die ho‑
hen Erwartungen erfüllen kann, werden 
weitere Erfahrungsberichte sowie sozial‑ 
und rechtswissenschaftliche Untersuchun‑
gen zur mobilen Videoüberwachung zei‑
gen müssen. Unbestritten besteht diesbe‑
züglich im deutschsprachigen Raum ein 
nicht unerheblicher Forschungsbedarf.

Kontakt
pifrankenthal.lpi@polizei.rlp.de
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